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Name und Sitz 

Art. 1 

Unter dem Namen Läbesruum besteht ein Verein gemäss Art 60ff ZGB mit Sitz in Winterthur. 

Der Verein ist ausschliesslich gemeinnützig tätig, er erstrebt keinen Gewinn. Er ist politisch und 

konfessionell unabhängig. Die Leistungen des Vereins werden unabhängig von einer 

Mitgliedschaft erbracht. 

 

Zweck 

Art. 2 

Der Verein fördert die soziale und berufliche Integration von Menschen mit unterschiedlichen 

Ressourcen in verschiedenen Lebenslagen unabhängig von ihrer Herkunft. Er bietet dazu eine 

breite Angebotspalette mit möglichst niederschwelligem Zugang an. Der Verein ist den 

christlichen Grundwerten verpflichtet. 

 

Mitgliedschaft 

Art. 3 

Mitglieder können natürliche und juristische Personen sein, die den Vereinszweck 

unterstützen und die Statuten beachten. 

 

Aufnahme 

Art. 4 

Aufnahmegesuche sind schriftlich an die Präsidentin/den Präsidenten (fortan das Präsidium) zu 

richten. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Die Mitgliedschaft beginnt mit der 

erstmaligen Bezahlung des Mitgliederbeitrags. 

 

Erlöschen 

Art. 5 

Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Ausschluss oder Tod respektive Auflösung der 

juristischen Person.  

Der Austritt erfolgt durch eine schriftliche Erklärung an das Präsidium, ist jederzeit möglich und 

gilt ohne anderslautende Erklärung per sofort.  
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